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Sitzungstermine 2019 
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 

 
1. Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung 

 
 

Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hilden 
 
Für die Durchführung der Bestimmungen in den §§ 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe r), 57 Abs. 2, 59 Abs. 3 
und 4, 92 Abs. 3 und 4, 93 Abs. 4 und 5, 96 Abs. 1, 101 bis 104, 105 Abs. 6 bis 9 und 116 Abs. 8 und 9 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z.Z. geltenden Fassung hat 
der Rat der Stadt Hilden am 15.05.2019 folgende Rechnungsprüfungsordnung (RPO) beschlossen: 
 
 
 
§ 1 Stellung des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1)  Die örtliche Rechnungsprüfung ist ein Beratungs- und Kontrollinstrument des Rates und seiner 

Ausschüsse. Sie soll den Rat bei seinen Entscheidungen unterstützen und die Stadtverwaltung 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beraten, begleiten und kontrollieren. Die Rechnungsprüfungs-
ordnung legt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Grundsätze und Aufgaben der örtlichen 
Rechnungsprüfung fest. 

 
(2)  In der Stadt Hilden ist als örtliche Rechnungsprüfung gemäß § 101 Absatz 1 Satz 2 GO NRW 

das Beratungs- und Prüfungsamt als unmittelbares Gemeindeorgan eingerichtet, das dem Rat 
der Stadt unmittelbar verantwortlich und in seiner sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt ist. 

 
(3) Die rechtliche Stellung und die Aufgabenstellung der Rechnungsprüfung leiten sich aus den ge-

setzlichen Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW), des Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Län-
der (Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG), der Landeshaushaltsordnung (LHO) und der Verord-
nung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaus-
haltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) sowie dieser Rechnungsprüfungsord-
nung ab. 

 
(4) Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter der Prüfkräfte 

des Beratungs- und Prüfungsamtes. 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat    3. 15.  10.   30.  11. 

Haupt- und Finanzausschuss   20.   26.   25.  27.  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  13.   16.      22.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  21.    13.     14.  

Integrationsrat  14.    6.     21.  

Jugendhilfeausschuss  20.    12.     6.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  25.           

Personalausschuss  25.           

Rechnungsprüfungsausschuss    8.       11.  

Schul- und Sportausschuss  14.    19.    31.   

Sozialausschuss  20.    6.     21.  

Stadtentwicklungsausschuss 30. 27.  10.  5.   11.  20.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  13.     3.    13.  
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(5) In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist das Beratungs- und Prüfungsamt nur dem Gesetz 
unterworfen. 

 
(6) Das Beratungs- und Prüfungsamt führt den mit den Prüfungsgeschäften verbundenen Schrift-

wechsel selbständig. Bei externem Schriftverkehr werden Briefbögen mit der Bezeichnung 
"Stadt Hilden - Beratungs- und Prüfungsamt -" verwendet. Die internen Unterschriftsbefugnisse 
regelt die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes. 

 
(7) Sitzungsvorlagen des Beratungs- und Prüfungsamtes unterzeichnet die Leiterin / der Leiter (die 

Leitung) des Beratungs- und Prüfungsamtes. Der interne Dienstweg für Sitzungsvorlagen ist vor 
der Unterzeichnung zu beachten. 

 
 
 
§ 2 Besetzung und Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Das Beratungs- und Prüfungsamt besteht aus der Leitung und den Prüfkräften (Prüferinnen und 

Prüfer und sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).  
 
(2) Leitung und Prüfkräfte des Beratungs- und Prüfungsamtes werden vom Rat auf Vorschlag der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters nach Vorberatung im Rechnungsprüfungsausschuss be-
stellt und abberufen. Bei der Auswahl der zur Bestellung als Prüferinnen und Prüfer vorgesehe-
nen Personen ist die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung zu beteiligen.  

 
(3) Die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes sowie die Prüfkräfte sollten mindestens die Vo-

raussetzungen des gehobenen Dienstes oder gleichwertige Voraussetzungen erfüllen. 
 
(4) Die Prüfkräfte müssen persönlich und fachlich für die Aufgaben und die Stellung des Beratungs- 

und Prüfungsamtes geeignet sein. Sie sollen über umfassende Kenntnisse der gesamten Stadt-
verwaltung verfügen, müssen aber insbesondere die für die Durchführung ihrer Prüfungstätigkeit 
erforderlichen Kenntnisse auf verwaltungsrechtlichem, kaufmännischem und technischem Ge-
biet sowie auf dem Gebiet der Informationstechnik besitzen. 

 
(5) Die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes plant und verteilt die Prüfungsgeschäfte und ist 

für ihre ordnungsgemäße und rechtzeitige Erledigung verantwortlich. Sie bestimmt Methode, Art 
und Umfang der Prüfung und hat die Bürgermeisterin / den Bürgermeister über alle besonderen 
Vorkommnisse, insbesondere über bei der Prüfung festgestellte Veruntreuungen und Unregel-
mäßigkeiten zu unterrichten.  

 
(6) Zur Förderung des amtsinternen Informations- und Erfahrungsaustausches und zur Anwendung 

einheitlicher Grundsätze bei der Durchführung der Prüfungen sind Dienstbesprechungen abzu-
halten. 

 
(7) Die Prüfkräfte sind verpflichtet,  
 

a) über alle Feststellungen und ihnen dienstlich bekannt werdenden Vorgänge Verschwiegen-
heit zu bewahren, soweit die vertrauliche Behandlung vorgeschrieben oder vom Prüfungs-
zweck her notwendig ist,  

 
b) die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes über den Fortgang der Prüfungen - bei we-

sentlichen Mängeln und Unregelmäßigkeiten unverzüglich - zu unterrichten. 
 

(8) Die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes bzw. eine von ihr im Einzelfall bestellte Vertre-
tung ist verpflichtet, an Sitzungen des Rates, des Haupt- und Finanzausschusses und des 
Rechnungsprüfungsausschusses teilzunehmen. Die Teilnahmepflicht besteht auch für Sitzun-
gen der anderen Ausschüsse, in denen die Prüfungstätigkeit des Beratungs- und Prüfungsam-
tes Gegenstand der Erörterung ist.  
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  Die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Einzelfall, ob und welche der Prüfkräfte an einer Ausschusssitzung teilnimmt bzw. teilnehmen. 

 
 
 
§ 3 Aufgaben des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Dem Beratungs- und Prüfungsamt obliegt die Durchführung der in § 102 Abs. 1, 3 bis 5 und 11 

sowie § 104 Abs. 1 GO NRW genannten Pflichtaufgaben. 
 
  Die gemäß § 104 Abs. 1 Ziffer 5 GO NRW zu prüfenden Vergaben werden nach den Gesichts-

punkten der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit von der Leitung des Bera-
tungs- und Prüfungsamtes bestimmt; sie teilt der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister mit, für 
welchen Zeitraum welche Vergabevorgänge an welchen Verfahrensständen mit welchen Unter-
lagen dem Beratungs- und Prüfungsamt zur Prüfung zuzuleiten sind. 

 
  Die Prüfung umfasst die Leistungsverzeichnisse und erfolgt begleitend, soweit die Personalka-

pazität des Beratungs- und Prüfungsamtes dies zulässt. 
 
  Unabhängig hiervon bleibt dem Beratungs- und Prüfungsamt jederzeit die Möglichkeit zu wei-

tergehender Prüfung von Vergaben. 
 
(2) Die örtliche Rechnungsprüfung kann ferner folgende Aufgaben wahrnehmen: 
 

1. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 104 Abs. 2 
Ziffer 1 GO NRW (Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns); hierzu gehören ins-
besondere die Geschäftsprozesse, der Einsatz der Informationsverarbeitungstechnik, die 
Kosten- und Leistungsrechnungen und die Bewertung des Aufgabenerfolges. Die zu prü-
fenden Vorgänge werden nach den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlich-
keit und Notwendigkeit von der Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes bestimmt; sie 
teilt der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister mit, für welchen Zeitraum welche Vorgänge 
an welchen Verfahrensständen mit welchen Unterlagen dem Beratungs- und Prüfungsamt 
zur Prüfung zuzuleiten sind. 

 
 Unabhängig hiervon bleibt dem Beratungs- und Prüfungsamt jederzeit die Möglichkeit zu 

weitergehenden Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen; 
 
2. die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und an-

derer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2 GO NRW, soweit die Stadt solche 
unterhält; 

 
3. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin, Aktionärin oder Mitglied in 

Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der 
Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a GO NRW sowie die Buch- und Betriebsprü-
fung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder 
sonst vorbehalten hat. 

 
(3) Dem Beratungs- und Prüfungsamt werden vom Rat der Stadt Hilden folgende weitere Aufgaben 

übertragen: 
 
1. die Prüfung von Buchungsanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Finanzbuchhaltung (er-

weiterte Visakontrolle im Vorgriff auf die Jahresabschlussprüfung). 
 
 Die der Visakontrolle unterliegenden Buchungsanordnungen bestimmt nach den Gesichts-

punkten der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit die Leitung des Bera-
tungs- und Prüfungsamtes; sie teilt der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister mit, für wel-
chen Zeitraum bestimmte Anordnungen dem Beratungs- und Prüfungsamt mit den sie be-
gründenden Unterlagen zur Visakontrolle zuzuleiten sind. 
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 Unabhängig hiervon bleibt dem Beratungs- und Prüfungsamt jederzeit die Möglichkeit zu 
weitergehender Belegkontrolle; 

 
2. die technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen gemäß § 13 

KomHVO Abs. 2, die Prüfung der Architekten- und Ingenieurverträge sowie die Prüfung von 
Bauausführungen und Bauabrechnungen; 

 
3. die unvermutete Prüfung der eingerichteten Geldannahmestellen sowie die unvermutete 

Prüfung der Handvorschusskassen nach Bedarf und pflichtgemäßem Ermessen der Lei-
tung des Beratungs- und Prüfungsamtes; 

 
4. die Prüfung der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt ohne Rücksicht auf 

Art und Entstehungsgrund; 
 
5. die Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung beim VHS-Zweckverband Hil-

den/Haan; 
 
6. die Prüfung des Jahresabschlusses und des Buchungsgeschäftes beim Gesamtschul-

zweckverband Langenfeld/Hilden; 
 
7. die Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Ittertal; 
 
8. Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen bei den städtischen Gesellschaften (Mehrheitsbetei-

ligungen), soweit im Rahmen der Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses erforder-
lich; 

 
9. die Prüfung der Jahresabschlüsse des Vereins „Stadtmarketing Hilden e.V.“; 
 
10. die Prüfung der Jahresabschlüsse der Heinz und Wilma Mudersbach-Stiftung. Die Prüfung 

erfolgt auf Bitten der Stiftung; 
 
11. die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sport- und Kulturstiftung. Die Prüfung erfolgt auf Bit-

ten der Stiftung; 
 
12. die Mitwirkung bei der Korruptionsbekämpfung; 
 
13. die Prüfung der Jahresabschlüsse der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinder-

te e. V.; 
 
14. die gutachtliche Stellungnahme zu beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderungen, 

insbesondere auf haushalts- und betriebswirtschaftlichem Gebiet, sowie zu Verträgen mit 
besonderer wirtschaftlicher Bedeutung vor ihrem Abschluss, 

 
15. die Mitwirkung in Projekten. 

 
(4) Das Beratungs- und Prüfungsamt arbeitet steuerungsunterstützend; es prüft nicht nur vergan-

genheitsbezogen, sondern berät und prüft auch begleitend und zukunftsgerichtet z. B. durch 
Systemprüfungen, Prozess- und Risikoanalysen sowie die Darstellung von Chancen. 

 
(5) Durch übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge dürfen die Pflichtaufgaben des Beratungs- 

und Prüfungsamtes nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
 
§ 4 Befugnisse des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Dem Beratungs- und Prüfungsamt ist die Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben in ent-

gegenkommender Weise zu erleichtern; die in Absatz 2 beschriebenen Rechte des Beratungs- 
und Prüfungsamtes bedeuten für die zu prüfenden Stellen entsprechende Verpflichtungen. 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 11-2019   –   Seite 6 

  Dem BPA sind vorlagepflichtige Unterlagen rechtzeitig zu überlassen, so dass die erforderlichen 
Prüfungen stattfinden können 

 
(2) Insbesondere sind dem Beratungs- und Prüfungsamt alle für die Prüfung notwendigen Auskünf-

te zu erteilen, Akten, Schriftstücke, Bücher, Datenbestände und sonstige Unterlagen auf Ver-
langen vorzulegen oder auszuhändigen, bzw. soweit solche Daten oder Unterlagen in digitali-
sierter Form vorliegen, den unmittelbaren, softwaregestützten, lesenden Zugriff auf diese Daten 
zu gestatten. Die Daten dürfen im Beratungs- und Prüfungsamt, soweit für die Prüfung erforder-
lich, auch gespeichert, ausgewertet bzw. in kopierter Form verarbeitet werden. 

 
(3) In Erledigung seiner Aufgaben ist das Beratungs- und Prüfungsamt unmittelbares Gemeindeor-

gan und gemäß Art. 6 DSGVO berechtigt, personenbezogene Daten zu nutzen; es ist nicht 
„Dritter“ im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

 
  Das Beratungs- und Prüfungsamt informiert die von einer Prüfung betroffenen Fachämter nach 

pflichtgemäßem Ermessen über die im Rahmen der Prüfung durchzuführenden oder durchge-
führten Zugriffe auf Daten.  

 
(4) Die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes sowie die Prüfkräfte sind befugt, Zutritt zu allen 

Diensträumen sowie das Öffnen von Behältern, Dateien, Datenbanken usw. zu verlangen. Sie 
sind auch befugt, Veranstaltungen aufzusuchen oder Ortsbesichtigungen vorzunehmen und die 
erforderlichen Feststellungen zu treffen sowie erforderlichenfalls Gegenstände und Unterlagen 
gegen Empfangsbestätigung sicherzustellen, wenn hierdurch die Beweissicherung der Prü-
fungsfeststellungen gewährleistet wird.  

 
(5) Die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes sowie die Prüfkräfte weisen sich auf Verlangen 

der zu prüfenden Stellen durch einen von der Bürgermeisterin / vom Bürgermeister auszustel-
lenden Dienstausweis mit Lichtbild aus. 

 
(6) Das Beratungs- und Prüfungsamt ist nicht berechtigt, in die Geschäftsführung der Verwaltung 

einzugreifen oder Weisungen für den Geschäftsbetrieb zu geben. 
 
(7) Das Beratungs- und Prüfungsamt ist berechtigt, zur fristgerechten Erstellung der Prüfungsbe-

richte bzw. der Bestätigungsvermerke angemessene Fristen zu setzen. Gegebenenfalls sind 
von den angesprochenen Dienststellen Fristverlängerungen beim Beratungs- und Prüfungsamt 
zu beantragen. 

 
(8) Anregungen und Vorschläge sowie Hinweise, Einwände und Beanstandungen des Beratungs- 

und Prüfungsamtes aufgrund des Ergebnisses durchgeführter Prüfungen sind keine Eingriffe in 
die Geschäftsführung der Verwaltung oder Weisungen. 

 
 
 
 
§ 5 Unterrichtung des Beratungs- und Prüfungsamtes 
 
(1) Das Beratungs- und Prüfungsamt soll (neben der nachgängigen Prüfung) in wichtigen rechtli-

chen, finanziellen, wirtschaftlichen, organisatorischen und informationstechnischen Angelegen-
heiten frühzeitig informiert oder eingebunden werden. Dazu gehören Aufgaben in den Bereichen 
der Haushalts- und Finanzwirtschaft, der Stellenplanung und des Personalmanagements, des 
Kassenwesens, der Gebührenerhebung, des Beschaffungswesens, des Sozialrechts und der 
wirtschaftlichen Betätigung der Stadt.  

 
(2) Außerdem sind dem Beratungs- und Prüfungsamt  
 

1. alle Vorschriften und Verfügungen, durch die Bestimmungen des Haushaltswesens und der 
Finanzbuchhaltung erlassen, geändert, erläutert oder aufgehoben werden, unverzüglich 
nach Erscheinen oder Erlass mitzuteilen;  
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2. alle Dienstanweisungen spätestens mit dem Beginn der Beteiligung des Personalrates  zur 
Stellungnahme zuzuleiten; 

 
3. alle übrigen Vorschriften und sonstigen Regelungen zu überlassen, die das Beratungs- und 

Prüfungsamt als Prüfungsunterlagen benötigt wie z.B. Tarif- und Preistabellen, Stellenplä-
ne, Gebührenordnungen und -satzungen, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen, 
Organisationsuntersuchungsberichte u. a.; 

 
4. die Tagesordnungen mit Anlagen und Sitzungsniederschriften des Rates und seiner Aus-

schüsse zur Kenntnisnahme zuzuleiten; 
 
5. unverzüglich alle Unregelmäßigkeiten, die festgestellt oder begründet vermutet werden, un-

ter Darlegung des Sachverhalts mitzuteilen; dies gilt auch für alle Verluste durch Diebstahl, 
Einbruch, Beraubung etc. sowie für Kassenfehlbeträge, die der Person zu melden sind, 
welche mit der Aufsicht über die Finanzbuchhaltung beauftragt ist; 

 
6. beabsichtigte wesentliche Änderungen in der Organisation der Verwaltung oder auf dem 

Gebiet des Haushaltswesens und der Finanzbuchhaltung spätestens mit dem Beginn der 
Beteiligung des Personalrates mitzuteilen, damit es sich rechtzeitig dazu äußern kann; 

 
7. die Namen und Dienststellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Angabe des Um-

fanges der Ermächtigung mitzuteilen, denen Verpflichtungs- und Anordnungsbefugnisse er-
teilt wurden oder die berechtigt sind, Gelder für die Stadt anzunehmen oder auszuzahlen. 
Von den Anordnungsbefugten sind außerdem Unterschriftsproben vorzulegen. 

 
8. geldwerte Drucksachen und Vordrucke vor ihrer Einführung, Änderung oder Ergänzung mit 

den Erläuterungen für die beabsichtigte Einführung, Änderung oder Ergänzung als Muster 
vorzulegen, damit sich das Beratungs- und Prüfungsamt in organisatorischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht und unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit äußern kann. Die beson-
deren Anordnungen der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters über die Behandlung vorge-
nannter Drucksachen und Vordrucke bleiben unberührt; 

 
9. die Prüfungsberichte übergeordneter oder sonstiger Prüfungsorgane (z.B. der Gemeinde-

prüfungsanstalt, des Finanzamtes, von Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern) zur Kennt-
nisnahme zuzuleiten; die Verpflichtung der Verwaltung, diese Prüfungsberichte auszuwer-
ten, bleibt unberührt;  

 
10. die Protokolle und Ergebnisse der Stellenbewertungen zu überlassen. 

 
 
 
 
§ 6 Durchführung der Prüfung 
 
(1) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Sat-

zungen und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Sie erstreckt 
sich auch auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. 

 
  Diese Ziele sind nicht nur durch nachgehende Prüfungen anzustreben, sondern auch durch 

sachgerechte Beratung im Vorfeld von Verwaltungsentscheidungen sowie durch laufende Be-
obachtung des gesamten Verwaltungsgeschehens (Verfahrensabläufe, Arbeitsmethodik, Perso-
nal- und Sachaufwand usw.) einschließlich Mitarbeit in entsprechenden Projekt- und Arbeits-
gruppen. 

 
(2) Methode, Art und Umfang der Prüfung sind im Rahmen der von der Leitung erteilten Weisungen 

den Prüfkräften überlassen. Die Prüfkräfte haben die Prüfungsgeschäfte, die ihnen zur selb-
ständigen Ausführung übertragen sind, unter eigener Verantwortung, rechtzeitig und mit der ge-
botenen Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit durchzuführen und die Ergebnisse nach bestem 
Wissen und Gewissen schriftlich festzustellen und auszuwerten. 
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(3) Die Dienststellen, denen das Beratungs- und Prüfungsamt Prüfungsberichte oder Prüfungsbe-

merkungen bzw. Versagungen oder Teilversagungen von Bestätigungsvermerken übersenden, 
haben sich hierzu fristgerecht zu äußern. Die Stellungnahmen sind dem Beratungs- und Prü-
fungsamt auf dem Dienstwege zuzuleiten. 

 
  Bis zum Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses von der Verwaltung unerledigte und un-

angemessen spät erledigte Prüfungsberichte und -anmerkungen sind dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss durch Aufnahme in den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses bzw. in den 
Bestätigungsvermerk über den Jahresabschluss zur Kenntnis zu bringen. 

 
(4) Bei wichtigen Prüfungen sind die Amts- und die Dezernatsleitungen über die durchzuführende 

Prüfung zu unterrichten, soweit der Prüfungszweck dies zulässt. 
 
(5) Ergeben sich bei der Prüfung Hemmnisse, so sind zunächst die zuständige Amtsleitung und die 

Dezernatsleitung hiervon in Kenntnis zu setzen. Können die Hemmnisse nicht ausgeräumt wer-
den, hat die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes die Bürgermeisterin / den Bürgermeis-
ter zu unterrichten. Ist danach die Fortführung der beabsichtigten oder begonnenen Prüfung 
nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten möglich, ist die Vorsitzende / der Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses von der Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes unverzüg-
lich zu unterrichten. Anschließend ist dem Rechnungsprüfungsausschuss durch eine Sitzungs-
vorlage die Beratung zu diesem Thema spätestens in der nächsten turnusmäßigen Sitzung zu 
ermöglichen.  

 
(6) Werden bei Durchführung von Prüfungen Verfehlungen oder wesentliche andere Unkorrekthei-

ten und Unregelmäßigkeiten festgestellt, so ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeister hiervon 
unverzüglich zu unterrichten. Dem Rechnungsprüfungsausschuss ist in seiner nächsten Sitzung 
Bericht zu erstatten. 

 
(7) Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Rat der Stadt (als Auftraggeber) sind grundsätzlich 

die Adressaten der Berichte über verwaltungsinterne Prüfungen. Sofern die Bürgermeisterin / 
der Bürgermeister schriftlich Stellung zu einem Prüfungsbericht genommen hat, ist der Bericht 
dem Rechnungsprüfungsausschuss und anschließend dem Rat zusammen mit der Stellung-
nahme und einer Auswertung des Beratungs- und Prüfungsamtes zur Beratung und zum Be-
schluss vorzulegen. 

 
(8) Die Regelungen des Absatzes 7 sollen sinngemäß bzw. analog und soweit möglich auch auf die 

Berichte über Prüfungen bei externen Kunden Anwendung finden. Die BPA-Leitung entscheidet 
im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen über die Notwendig- und Zulässigkeit berichtender 
Sitzungsvorlagen an den Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den Rat. 

 
(9) Prüfungsberichte sollen sich auf die wesentlichen Tatbestände und Mängel beschränken, die 

Gesamtsituation des geprüften Bereichs wiedergeben und aus dem Prüfungsergebnis abzulei-
tende Lösungsvorschläge für die Zukunft darstellen. Beanstandungen sind möglichst im Verlauf 
der Prüfung auszuräumen und sind in diesem Fall nach pflichtgemäßem Ermessen in den Prü-
fungsbericht aufzunehmen. Der Name der Prüfkraft sowie Prüfungsziele und -umfang sind an-
zugeben. Namen aus den geprüften Vorgängen sind im Bericht nicht anzugeben, wenn eine 
Identifizierung auf andere Weise (z.B. Aktenzeichen) möglich ist. 

 
(10) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern oder personelle Umstände es unumgänglich 

machen, ist die Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes ermächtigt, bei der Anwendung der 
Vorschriften der Rechnungsprüfungsordnung über Art und Umfang der Prüfungen Einschrän-
kungen anzuordnen oder einzelne Gebiete von der Prüfung auszunehmen, soweit hierdurch 
nicht bestehende gesetzliche Vorschriften verletzt werden. 
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§ 7 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
(1) Der Rat der Stadt Hilden hat einen Rechnungsprüfungsausschuss gebildet, dessen Aufgaben 

sich nach § 59 Abs. 3 und 4, § 96 Abs.1 und §§ 102, 104 und 105 GO NRW und dieser Rech-
nungsprüfungsordnung bestimmen. 

 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss tritt zusammen, wenn es die Geschäfte erfordern. Er soll 

mindestens zweimal jährlich zusammentreten. 
 
  Er berät die Berichte über die verwaltungsinternen Prüfungen und empfiehlt dem Rat als 

Adressat der Prüfungsberichte die aus der Prüfung abzuleitenden örtlichen Umsetzungsmaß-
nahmen. Der Rat entscheidet dann, ob die Prüfungsfeststellungen ausgeräumt sind oder einer 
Weiterverfolgung bedürfen. 

 
  Zu § 59 Abs. 3 Sätze 4 - 6 GO NRW: 
  Die schriftliche Stellungnahme und Abschluss- und Billigungserklärung des Rechnungsprü-

fungsausschusses an den Rat wird von der BPA-Leitung als Beschlussvorschlag für den Rech-
nungsprüfungsausschuss entworfen. Die anschließende Berichterstattung an den Rat erfolgt 
durch Hinzufügen eines Auszugs aus der Niederschrift des Rechnungsprüfungsausschusses. 

 
  Zu § 105 Abs. 6 GO NRW: 
  Die nach der Beratung eines Prüfungsberichtes der Gemeindeprüfungsanstalt im Rechnungs-

prüfungsausschuss erforderliche Unterrichtung des Rates erfolgt durch Hinzufügen eines Aus-
zugs aus der Niederschrift des Rechnungsprüfungsausschusses. 

 
  Der Rechnungsprüfungsausschuss wird von der Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes 

mindestens einmal jährlich über die laufende Prüfungstätigkeit des Beratungs- und Prüfungsam-
tes informiert. 

 
(4) Der Leitung des Beratungs- und Prüfungsamtes obliegt die Schriftführung des Rechnungsprü-

fungsausschusses. 
 
(5) Die Sitzungsniederschrift wird gemäß den Regelungen der Geschäftsordnung für den Rat der 

Stadt Hilden und seine Ausschüsse unterzeichnet. 
 
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 01.06.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Rechnungs-

prüfungsordnung vom 01.01.2018 außer Kraft. 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hilden vom 15.05.2019 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die oben ge-
nannte Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Hilden, den 15.05.2019 
In Vertretung 
1. Beigeordneter 
Norbert Danscheidt 
 
 
 
 


